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Hartmut SchÄffner, Bergstr. 4, 66877 Ramstein-Miesenbach                                  

Vorstand, Referenten 
Ortsverbandsvorsitzende K01 bis K 56
des Distriktes Rheinland-Pfalz

Ramstein, den 
20.01.2010

Einladung zur Distriktsversammlung 2010; WahlvorschlÄge, AntrÄge zur 
Distriktsversammlung

Liebe YL`s, liebe OM`s,

hiermit lade ich Euch zur diesjÄhrigen Distriktsversammlung  mit Neuwahl zweier     
stellvertretenden Distriktsvorsitzenden am

Sonntag, 28.03.2010, um 10.00 Uhr nach Idar-Oberstein
ein.

Die Distriktsversammlung wird vom OV K 03 veranstaltet. Am Veranstaltungstag wird auch eine 
Mobileinweisung vorgenommen werden. Die Frequenz wird noch rechtzeitig mitgeteilt werden, 
ebenso auch die Anfahrtsbeschreibung zum Versammlungslokal:
Sportzentrum Staden
Im Staden 34
55743 Idar-Oberstein, OT Tiefenstein.

FÅr die anstehende Wahl der beiden stellvetretenden Distriktsvorsitzenden wird gemÄÇ der 
DARC-Wahlordnung  folgender Wahlausschuss gebildet:

Wahlleiter:  Jutta Kaucher, DF 9 WH
Nohweg 32
55743 Idar-Oberstein

Wahlhelfer: Elfi Bonnekoh, DE 1 IFI Liane Kaucher, DE 1 HET
Im Dorf 8 Kremel 41
55758 Hettenrodt 55758 Hettenrodt

Distriktsvorsitzender
Hartmut SchÄffner
DF 3 UX
Bergstrasse 4
66877 Ramstein-
Miesenbach
Tel.: 06371/613358
Fax: 06371/613359
E-Mail: df3ux@darc.de
Sprecher 
Ehrennadelausschuss
Mitgl. Diplomausschuss
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WahlvorschlÄge sind gemÄÇ der Wahlordnung bis 6 Wochen vor der Wahl (13.02.2010) von den
Ortsverbandsvorsitzenden an die Wahlleiterin zu richten. Das schriftliche EinverstÄndnis der 
Vorgeschlagenen ist vorher (!) einzuholen.
Ich mÉchte in diesem Zusammenhang auch in diesem Jahr nochmals auf die etwas geÄnderte 
neueste Satzung des DARC hinweisen, nach der der Distriktsvorstand aus dem 
Distriktsvorsitzenden und 2 stellv. Distriktsvorsitzenden besteht. 
Sollten weitere Vorstandsmitglieder gewÄhlt werden kÉnnen, bitte ich dies als Antrag zur 
Abstimmung einzubringen.

Der Vorsitzende oder einer der Stellvertreter kÉnnen jetzt  ggfl. die Aufgaben eines 
Verbindungsbeauftragten wahrnehmen.
Ein stellvetretendes Vorstandsmitglied ist gleichzeitig Kassenverwalter des Distriktes.

Im Åbrigen sind AntrÄge zur Distriktsversammlung gemÄÇ der GeschÄftsordnung bis 6 Wochen 
vor der Versammlung (13.02.2010) an den Distriktsvorsitzenden zu richten. Die Tagesordnung 
wird gemÄÇ Satzung rechtzeitig mindestens 3 Wochen (05.03.2010) vor der Versammlung 
zusammen mit den eingegangenen WahlvorschlÄgen und AntrÄgen zugesandt.

VY 73 de

-H.SchÄffner-,
DF 3 UX
Distriktsvorsitzender
Rheinland-Pfalz


